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Geschäftsordnung der Innovation Unit fast 

 

Vorbemerkung  

 
Der Hightech Startbahn Netzwerk e.V. (im Folgenden der “Verein“) engagiert sich u.a. 
in forschungsnahen Innovationsclustern bzw. -konsortien mit dem Ziel, den Technolo-
gietransfer und die rasche Umsetzung von Ideen in marktfähige Produkte als Schlüs-
selfaktoren für die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu för-
dern. Zu diesem Zweck bietet der Verein seinen Mitgliedern Plattformen zur internen 
Vernetzung und Organisation. Die Plattformen werden vereinsintern als Arbeitskreise 
organisiert, § 15, § 15a Satzung. 

 

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Zwanzig20 – Partnerschaft für Innovation“ des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung („BMBF“) hat sich unter Federführung 
von Prof. Dr. sc. techn. habil. Dipl. Betriebswirtschaften NDS Frank Ellinger als Koor-
dinator und Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Fettweis als Vizekoordinator ein von der TU 
Dresden geführtes Konsortium mit dem Ziel gebildet, die Bereiche Konnektivität, In-
dustrie, Verkehr und Gesundheit durch echtzeitfähige vernetzte Sensor- und Aktorsys-
teme massiv zu verbessern. Das vom BMBF ausgewählte Initialkonzept des Konsorti-
ums ist unter dem Namen fast (fast actuators, sensors & transceivers) einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt geworden. Als erstes Forschungsvorhaben hat das Konsortium 
zum 01.01.2014 mit dem Strategieprojekt begonnen. 

Der vom BMBF eingesetzte Projektträger für das Zwanzig20-Programm ist der Pro-
jektträger Jülich (PtJ). 

Alle Konsortialpartner aus Unternehmen aller Größenordnungen, Lehrstühlen, Hoch-
schulen/Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie auch Ein-
zelpersonen treten dem Verein als Mitglieder bei, um gemeinsam die in Initialkonzept 
und Roadmap beschriebenen Ziele und Visionen durch BMBF geförderte „Projekte“ 
sowie „integrative Aktivitäten“ zu verwirklichen. Das Gesamtvorhaben wird im Fol-
genden als „fast-Vorhaben“, die einzelnen Verbundprojekte im Rahmen des fast-Vor-
habens werden nachfolgend als „Projekte“ bzw. „Projekt“ bezeichnet.“ 
 
Der Verein unterstützt die durch die Zusammenarbeit an fast-Vorhaben verbundenen 
Mitglieder durch die Bildung einer Innovation Unit gemäß § 15, § 15a der Satzung (im 
Folgenden „Innovation Unit fast“).  

 
Dies vorausgeschickt geben sich die in dem fast-Vorhaben verbundenen Mitglieder 
(fast-Mitglieder) die folgende Geschäftsordnung: 
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§ 1 Zweck der Innovation Unit fast 

(1) Die Innovation Unit fast ist ein Arbeitskreis des Vereins gemäß §§15, 15a 
der Satzung. 

(2) Zweck der Innovation Unit fast ist die Förderung des fast-Vorhabens zur 
Verbesserung des Standes der Technik durch echtzeitfähige, vernetzte 
Sensor- und Aktorsysteme. Anwendungsgebiete sind bspw. die oben ge-
nannten Bereiche. Sie soll einerseits den Vereinsmitgliedern, die einen För-
derantrag im Rahmen des fast-Vorhabens gestellt haben sowie den asso-
ziierten Partnern, zur besseren Vernetzung und Organisation der Zusam-
menarbeit untereinander dienen und andererseits die Kommunikation bzgl. 
des fast -Vorhabens mit Dritten sowie der Projekte untereinander unterstüt-
zen.  

(3) Die Mitglieder der Innovation Unit fast (im Folgenden „fast-Mitglieder“) 
bleiben rechtlich und wirtschaftlich selbständig. 
 

§ 2 Aufgaben der Innovation Unit fast 

 

Die Innovation Unit fast hat die folgenden Aufgaben: 

- Koordination und Überwachung der Maßnahmen zur Verwirklichung der 
Vision „Durchbruch durch echtzeitfähige Vernetzung von komplexen 
Systemen“, inklusive aller Projekte.  

- Weiterentwicklung der Strategie und Förderung des Informationsaustau-
sches im fast-Vorhaben  

- Integrative Tätigkeiten. Die integrativen Aktivitäten dienen einerseits der 
bundesländerübergreifenden Vernetzung der fast -Mitglieder, damit das 
fast-Vorhaben technisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich als Kataly-
sator dienen kann und andererseits dem Transfer von der Wissenschaft 
in die Wirtschaft. Dazu zählen insbesondere Netzwerk-, Marketing-, PR-
Aktivitäten (einschl. Events, Meetings, Workshops, Soziale Events, 
etc.), die Erstellung von Markt- und Transferstudien sowie das Strategie- 
und Innovationsmanagement. 

- Repräsentation gegenüber Dritten aus Wirtschaft, Medien, Politik und 
Verwaltung, insbesondere gegenüber Fördermittelgebern und Förde-
rung der internationalen Präsenz des fast-Vorhabens. 

- Stellungnahmen zu Projektanträgen und Berichten zu laufenden Projek-
ten gegenüber Fördermittelgebern. 

- Verwaltung und zweckgerichtete Verwendung der fast-Mittel (siehe § 6 
Abs. 2 S. 1) (einschließlich Rechenschaft gegenüber den fast-Mitglie-
dern). 
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§ 3 Arbeitsstruktur der Innovation Unit fast  

(1) Das fast-Vorhaben umfasst alle Projekte sowie die integrativen Aktivitäten. 
Die Projekte umfassen theoretische Betrachtungen bis hin zur Entwicklung 
produktnaher Demonstratoren. In den Basisprojekten werden Grundlagen 
für die Forschungsprojekte erarbeitet.  

(2) Die Projekte werden typischerweise in Teilvorhaben (Arbeitspakete) unter-
teilt, sie werden typischerweise als Verbundprojekte organisiert. Die Rege-
lungen innerhalb der Verbundprojekte bleiben den beteiligten fast-Mitglie-
dern selbst vorbehalten. 

(3) Jeder Projektpartner, der einen Fördermittelantrag gestellt hat sowie jeder 
assoziierte Partner ist für die Durchführungen seiner Arbeiten im Rahmen 
der Verbundprojekte allein verantwortlich. Die Projektpartner benennen ge-
genüber dem Leitungsteam einen gemeinsamen Verbundkoordinator als 
zuständigen Ansprechpartner. 

(4) Die Regelungen innerhalb der Verbundprojekte bleiben den beteiligten fast-
Mitgliedern selbst vorbehalten. 

(5) Die integrativen Aktivitäten werden vom Leitungsteam gesteuert und koor-
diniert. Der Verein unterstützt die Innovation Unit fast bzw. die fast-Mitglie-
der hierbei in der Umsetzung.  
 

§ 4 Mitgliedschaft in der Innovation Unit fast 

(1) fast-Mitglied kann werden, wer aktives oder assoziiertes Mitglied des Ver-
eins ist und Zuwendungsempfänger eines geförderten Projekts ist oder wer-
den möchte. § 4 (2) der Satzung gilt entsprechend. Das Leitungsteam kann 
auch andere, nicht am fast-Vorhaben beteiligte Mitglieder des Vereins in die 
Innovation Unit fast aufnehmen (assoziierte Partner), wenn das Leitungs-
team deren Aufnahme für zweckdienlich erachtet. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag in die Innovation Unit fast entscheidet das Leitungsteam 
nach freiem Ermessen. Die Aufnahme eines assoziierten Partners setzt je-
doch voraus, dass dieser einem Projekt zugeordnet werden kann und alle 
Projektpartner des jeweiligen Projektes der Aufnahme zustimmen. 

(2) Mit Erhalt des Bewilligungsbescheides wird die Vereinsmitgliedschaft geför-
derter Mitglieder automatisch in eine aktive Mitgliedschaft umgewandelt. 
Nach Abschluss der individuellen Förderung eines Projekts kann die Mit-
gliedschaft auf Antrag des Mitglieds wieder in eine assoziierte Mitgliedschaft 
gewandelt werden. 

(3) Die Mitgliedschaft in der Innovation Unit fast endet durch: 
- Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gemäß § 6 der Satzung 
- Austritt aus der Innovation Unit fast gemäß Abs. 4 
- Ausschluss aus der Innovation Unit fast gemäß § 10 Abs. 1 
- Auflösung der Innovation Unit fast gemäß § 13 Abs. 2. 
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(4) Der Austritt aus dem Verein ist während des Bewilligungszeitraums eines 
Projekts innerhalb des fast-Vorhabens ausgeschlossen. Der Austritt aus 
der Innovation Unit fast kann schriftlich mit einer Frist von vier Wochen zum 
Quartalsende gegenüber dem Leitungsteam erklärt werden, wenn ein Pro-
jekt beendet ist. Das Leitungsteam kann einen Austritt ablehnen oder zu 
einem späteren Zeitpunkt akzeptieren, wenn durch den erklärten Austritt 
laufende integrative Tätigkeiten, an denen das betreffende fast-Mitglied be-
teiligt ist, gefährdet würden. 

(5) Für die Beendigung der fast-Mitgliedschaft sind im Übrigen die Vorschriften 
gem. § 6 der Satzung entsprechend anwendbar. 
 

§ 5 Rechte und Pflichten der fast-Mitglieder 

(1) Die fast-Mitglieder fördern die Ziele des fast-Vorhabens und tragen aktiv 
zur Projektvision „Durchbruch durch echtzeitfähige Vernetzung von komple-
xen Systemen“ bei. Sie fördern die internationale Präsenz des fast-Vorha-
bens. 

(2) Jedes fast-Mitglied kann Projektskizzen im Rahmen des fast-Vorhabens 
vorschlagen. Das Leitungsteam wird diese Projektskizzen prüfen und bei 
Bedarf Verbesserungsmaßnahmen sowie inhaltliche und personelle Ände-
rungen fordern und hierfür angemessene Fristen setzen. Gibt das Leitungs-
team die Projektskizzen frei, werden sie an den Beirat zur abschließenden 
Prüfung weitergeleitet. Befürwortet der Beirat die Projektskizzen, können 
die fast-Mitglieder entsprechende Projektanträge zur Förderung an das 
BMBF stellen. Schließen sich mehrere fast-Mitglieder zur Durchführung ei-
nes Projekts zusammen, sollen sie zur Regelung ihrer wechselseitigen 
Rechte und Pflichten einen Kooperationsvertrag schließen. 

(3) Jedes fast-Mitglied ist dazu verpflichtet, das Leitungsteam über den Emp-
fang seines Bewilligungsbescheides innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt in 
Textform zu informieren.  

(4) Jedes fast-Mitglied hat die folgenden Berichts- und Offenlegungspflichten: 
- Berichterstattung gemäß § 7 Abs. 2 in den fast-Meetings 
- insbesondere bei den fast-Meetings und anlässlich sonstiger 

Zusammenkünfte Austausch von Wissen und Informationen über aus-
gewählte Teile der in den Projekten erzielten Arbeitsergebnisse, damit 
diese projektübergreifend von den fast-Mitgliedern genutzt und durch 
das Leitungsteam publiziert werden können, z.B. für PR-Zwecke und 
gemeinsame wissenschaftliche Publikationen, 

- Turnusgemäße schriftliche Berichte nach den Vorgaben des Beirats so-
wie des PtJ und des Leitungsteams. 

Bei allen Berichten und bei der Offenlegung von Informationen sowie bei 
den hierzu erteilten Vorgaben ist strikt auf die in Absatz 8 enthaltenen Re-
gelungen zu achten. 
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(5) Die fast-Mitglieder müssen in Publikationen, welche im Rahmen des fast-
Vorhabens bzw. innerhalb einzelner Projekte entstanden sind folgende An-
gaben machen: „gefördert im Rahmen der BMBF Fördermaßnahme Zwan-
zig20-Partnerschaft für Innovation“.  

(6) Die fast-Mitglieder sind berechtigt in einer vom Leitungsteam vorgegebe-
nen Weise mit ihrer Beteiligung am fast-Vorhaben zu werben. 

(7) Die fast-Mitglieder sind nicht berechtigt, für die Innovation Unit fast oder für 
die anderen Mitglieder Verträge abzuschließen oder Verpflichtungen einzu-
gehen. Bei einem Verstoß gegen diese Regelung sind sie verpflichtet, die 
jeweils betroffenen Mitglieder im Innenverhältnis von einer Haftung freizu-
stellen. 

(8) Jedes fast-Mitglied achtet darauf, dass die von ihm erstellten Projektskiz-
zen, Berichte und sonstigen Mitteilungen keine wettbewerbsrelevanten In-
formationen im Sinne von Abs. (9) sowie nach Möglichkeit keine vertrauli-
chen Informationen enthalten und frei verwendet werden können. Werden 
zwischen fast-Mitgliedern vertrauliche oder geschützte Informationen aus-
getauscht, sind hierzu Geheimhaltungsbestimmungen untereinander in Ge-
heimhaltungsvereinbarungen (NDAs) oder sonstigen Verträgen zu treffen. 
Sollte es im Einzelfall zur Verwirklichung eines Projekts unvermeidbar sein, 
vertrauliche oder geschützte Informationen und Inhalte im Rahmen des 
fast-Vorhabens den Beteiligten mitzuteilen, ist durch das fast-Mitglied aus-
drücklich auf die Vertraulichkeit hinzuweisen und die betroffenen Informati-
onen sind konkret als geheimhaltungsbedürftig bzw. geschützt zu kenn-
zeichnen. Die Empfänger solcher Informationen werden diese als vertrau-
lich behandeln bzw. nur nach Weisung bzw. mit Zustimmung des fast-Mit-
glieds verwenden, der diese vertraulich mitgeteilt hat. Dies gilt insbesondere 
bei Publikationen, durch die Rechte und Interessen anderer fast-Mitglieder 
nicht verletzt werden dürfen. Im Zweifel ist vor einer Publikation die Geneh-
migung des fast-Mitglieds einzuholen, dessen Rechte und Interessen ver-
letzt werden könnten. 

(9) Die fast-Mitglieder, Organe, Gremien und Mitarbeiter des Hightech Start-
bahn Netzwerk e.V. sind verpflichtet, sich strikt an die Bestimmungen des 
einschlägigen, insbesondere des deutschen und europäischen Kartell-
rechts zu halten. Insbesondere erkennen sie an, dass sie in keinem Fall die 
Innovation Unit fast dazu nutzen dürfen, ihr Marktverhalten in irgendeiner 
Weise aufeinander abzustimmen. 
Die fast-Mitglieder, Organe, Gremien und Mitarbeiter des Hightech Start-
bahn Netzwerk e.V. sind sich bewusst, dass sie im Rahmen der Innovation 
Unit fast zur Erreichung der Ziele und Durchführung der Arbeiten und Auf-
gaben gewisse Informationen austauschen müssen. Die fast-Mitglieder, 
Organe, Gremien und Mitarbeiter des Hightech Startbahn Netzwerk e.V. 
sind sich einig, dass sie, wenn sie Informationen austauschen, die hierzu 
bestehenden kartellrechtlichen Vorgaben einhalten müssen, nach denen 
der Austausch von wettbewerblich sensitiven Informationen zwischen Wett-
bewerbern kartellrechtlich verboten ist. Demgemäß sind die fast-Mitglieder, 
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Organe, Gremien und Mitarbeiter des Hightech Startbahn Netzwerk e.V. 
verpflichtet, jegliche Gespräche (i) zu wettbewerblich sensiblen Themen 
(wie beispielsweise aktuelle und zukünftige Preise, Gewinnmargen, Kun-
denbeziehungen und Ausschreibungsverhalten, Kosten, Marktanteile, Auf-
tragslage, aktuelle und zukünftige Produktentwicklungen und geplante 
Markteinführungen, F&E-Roadmaps, Kapazitäten/Auslastung, Unterneh-
mens-, Vertriebs- und Marktstrategien), und (ii) zu Themen, die Projekte der 
Innovation Unit fast nicht betreffen, zu unterlassen. 
 

§ 6 Mittelverwendung 

(1) Das Management der Innovation Unit fast und die Durchführung der integ-
rativen Aktivitäten wird ausschließlich aus den gemäß § 7 der Satzung zu 
entrichtenden Mitgliedsbeiträgen sowie verfügbaren Fördermitteln finan-
ziert.  

(2) Zu diesem Zweck stellt der Verein der Innovation Unit fast 80% der von den 
fast-Mitgliedern entrichteten Mitgliedsbeiträge zur Verfügung (die „fast-Mit-
tel“). Die verbleibenden 20% der Mitgliedsbeiträge verbleiben dem Verein 
zur Erledigung seiner sonstigen Aufgaben. Eine Änderung der Beitragsord-
nung bzw. der vorgenannten Mittelzuteilung durch den Verein bedürfen der 
vorherigen Zustimmung durch das Leitungsteam. 

(3) Soweit Mitarbeiter des Vereins für oder im Interesse der Innovation Unit fast 
tätig werden, erfolgt die Vergütung anteilig aus den der Innovation Unit fast 
zur Verfügung stehenden Mittel. Soweit Mitarbeiter des Vereins für die In-
novation Unit fast tätig werden, sind sie dem Koordinator und dem Vizeko-
ordinator gegenüber weisungsgebunden.  

(4) Etwaige Rechtsgeschäfte werden durch den Verein für die Innovation Unit 
fast eingegangen. Der Verein und die Innovation Unit fast sind nicht be-
rechtigt, über die für die Innovation Unit fast zur Verfügung stehenden Mittel 
hinausgehende Verbindlichkeiten einzugehen oder zu begründen.  

(5) Die Verwendung der fast-Mittel wird durch das Leitungsteam im Rahmen 
einer Planungsrechnung bestimmt und den fast-Mitgliedern zur Kenntnis-
nahme vorgelegt. Der Verein unterstützt das Leitungsteam bei der Aufstel-
lung der Planungsrechnung und der Verwaltung der fast-Mittel. Zu diesem 
Zweck berichtet der Verein vierteljährlich gegenüber dem Leitungsteam 
über die der Innovation Unit fast zur Verfügung stehenden Mittel. 
 

§ 7 fast-Meeting 

(1) Das fast-Meeting ist die Versammlung der fast-Mitglieder. Es wird von dem 
Koordinator oder, bei dessen Verhinderung, dem Vizekoordinator oder ei-
nem von dem Koordinator benannten Mitglied des Leitungsteams geleitet. 

(2) Im fast-Meeting berichten das Leitungsteam, die Verbundkoordinatoren 
bzw. Projektleiter der Projekte und die Mitglieder der Innovation Unit fast 
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über die technischen Errungenschaften, Probleme und aktuelle Fragen der 
Durchführung der Projekte und des fast-Vorhabens.  

(3) Das Leitungsteam und der Vorstand des Vereins berichten den fast-Mitglie-
dern jährlich über die Verwendung der fast-Mittel. 
 

§ 8 Einberufung des fast-Meetings 

(1) Das fast-Meeting findet mindestens zweimal jährlich statt. 
(2) Die Einberufung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schrift-

lich oder per Email (Textform) unter Angabe der Tagesordnung durch den 
Koordinator.  

(3) Jedes fast Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem fast-Meeting 
beim Koordinator in Textform die Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 
Ergänzungen sind spätestens eine Woche vor dem fast-Meeting den fast-
Mitgliedern in Textform bekanntzugeben. Werden in dem fast-Meeting An-
träge über die Ergänzung der Tagesordnung gestellt, beschließt das fast-
Meeting über diese mit der einfachen Mehrheit der anwesenden fast -Mit-
glieder.  

(4) Jedes fast-Mitglied hat eine Stimme. 
(5) Das Leitungsteam beruft durch den Koordinator ein außerordentliches fast-

Meeting ein, wenn das Interesse der Innovation Unit fast es erfordert oder 
wenn ein Drittel der fast-Mitglieder dies unter Angabe der Gründe in Text-
form verlangt. 
 

§ 9 Leitungsteam 

(1) Das Leitungsteam leitet und repräsentiert die Innovation Unit fast und das 
fast–Vorhaben. Es besteht aus dem Koordinator, dem Vizekoordinator, den 
Operational Managern (derzeit zwei) und den Bereichsleitern im Sinne des 
fast -Vorhabens. Koordinator ist Prof. Dr. sc. techn. habil. Dipl. Betriebswirt-
schaften NDS Frank Ellinger, Vizekoordinator ist Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. 
Gerhard Fettweis. Soweit der Koordinator oder der Vizekoordinator aus ih-
rem jeweiligen Amt ausscheiden, benennt die Technische Universität Dres-
den innerhalb von acht Wochen einen Nachfolger im Amt, anderenfalls ent-
scheiden die fast-Mitglieder im Rahmen eines außerordentlichen fast-Mee-
tings. Ein Mitglied des Leitungsteams soll gleichzeitig Mitglied des Vereins-
vorstands sein.  

(2) Die Operational Manager und Bereichsleiter sollen nach Möglichkeit aus 
verschiedenen Bundesländern und sowohl aus Industrie und Forschung 
stammen. Sie werden durch den Koordinator und den Vizekoordinator no-
miniert und durch das fast-Meeting bestätigt. Verweigert das fast-Meeting 
die Bestätigung, nominieren die Koordinatoren andere Kandidaten, die 
ebenfalls der Bestätigung durch das fast-Meeting bedürfen. 

(3) Jeder Bereichsleiter benennt einen Stellvertreter für seinen Bereich.  
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(4) Möchte ein Mitglied des Leitungsteams aus seiner Funktion ausscheiden, 
ist einer der Koordinatoren in Textform mit einer Frist von sechs Wochen 
zum Quartalsende davon zu unterrichten. 

(5) Die Koordinatoren können einen Operational Manager, einen Bereichsleiter 
oder einen Stellvertreter eines Bereichsleiters jederzeit aus wichtigem 
Grund aus dem Leitungsteam abberufen. Ein wichtiger Grund liegt insbe-
sondere dann vor, wenn die Person in grober Weise den Zielen und Inte-
ressen des fast-Vorhabens zuwidergehandelt hat.  
 

§ 10 Aufgaben des Leitungsteams 

(1) Das Leitungsteam hat folgende Aufgaben: 
− Entscheidung über Aufnahme neuer fast-Mitglieder,  
− Ausschluss von fast-Mitgliedern in entsprechender Anwendung von 

§ 6 der Satzung, ggf. mit Wirkung zum Ende eines laufenden Projekts  
− Vorprüfen von Projektskizzen und Erteilen von Verbesserungsvor-

schlägen, 
− Freigabe von Projektskizzen im Einklang mit der Strategie, 
− Entscheidung über die Verwendung der zur Verfügung stehenden fi-

nanziellen Mittel für die Innovation Unit fast, 
− Teilnahme am fast-Meeting, 
− Durchführung von bis zu sechs Leitungsmeetings pro Jahr. 

(2) Die Mitglieder des Leitungsteams nehmen an den Leitungsmeetings teil. 
Die Einberufung der Leitungsmeetings erfolgt durch den Koordinator in 
Textform unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen. Ist einem Mitglied 
des Leitungsteams die persönliche Teilnahme nicht möglich, so kann es per 
Telefon-, Internet- oder Videokonferenz dem Leitungsmeeting zugeschaltet 
werden oder seinen Vertreter entsenden. 

(3) Der Koordinator koordiniert das fast-Vorhaben und vertritt die Innovation 
Unit fast gegenüber Dritten, insbesondere dem BMBF.  

(4) Die Operational Manager unterstützen den Koordinator und den Vizekoor-
dinator bei der Erfüllung der organisatorischen, administrativen und techni-
schen Aufgaben.  

(5) Die Bereichsleiter und ihre Stellvertreter leiten und repräsentieren ihre je-
weiligen Bereiche, rufen Bereichsmeetings ein (typischerweise in zeitlichem 
Zusammenhang mit den fast-Meetings) und moderieren diese. Sie sind An-
sprechpartner für die Projektleiter der ihrem Bereich zugehörigen Projekte.  
 

§ 11 Entscheidungsfindung im Leitungsteam 

(1) Der Koordinator, der Vizekoordinator und die Bereichsleiter haben jeweils 
eine Stimme, die Operational Manager haben - unabhängig von deren An-
zahl - jeweils zusammen eine Stimme. Der Koordinator leitet das Leitungs-
meeting; ist er verhindert, kann er sich durch ein Mitglied des Leitungsteams 
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vertreten lassen. Die Bereichsleiter können sich durch ihren Stellvertreter 
vertreten lassen.  

(2) Das Leitungsteam ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mit-
glieder des Leitungsteams aus mindestens drei unterschiedlichen Instituti-
onen einschließlich des durch die Beschlussfassung betroffenen Bereichs-
leiters anwesend sind. Unabhängig von der Anzahl der tatsächlich anwe-
senden Operational Manager gilt dieser als anwesend, wenn mindestens 
ein Operational Manager anwesend ist.  

(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit zählt die Stimme des Koordinators doppelt. 

(4) Die Beschlussfassung im Umlaufverfahren in Textform ist zulässig, sofern 
sämtliche Mitglieder des Leitungsteams der Beschlussfassung im Umlauf-
verfahren zustimmen. 
 

§ 12 Beirat  

(1) Das fast-Vorhaben hat einen Beirat. Der Beirat hat die Aufgabe, das Lei-
tungsteam in wichtigen Angelegenheiten zu beraten und die Weiterentwick-
lung des fast-Vorhabens zu fördern. Er kann zu allen Angelegenheiten des 
fast-Vorhabens Stellungnahmen und Empfehlungen abgeben. Insbeson-
dere berät der Beirat bei Fragen der strategischen Ausrichtung. Der Beirat 
wird paritätisch mit anerkannten Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft 
besetzt, die je zur Hälfte vom BMBF und vom Leitungsteam nominiert wer-
den. Die Berufung bzw. Abberufung des Beirates obliegt dem BMBF allein.  

(2) Der Beirat wird die vom Leitungsteam vorgeschlagenen Projektskizzen im 
Hinblick auf die strategische Ausrichtung des fast-Vorhabens, die ange-
strebten Problemlösungen und diesbezügliche Fortschritte begutachten. 
Befürwortet der Beirat die jeweilige Projektskizze, wird der Projektantrag 
dem BMBF zur Bewilligung vorgelegt.  

(3) Näheres regeln die BMBF Regularien der Fördermittelgewährung im Rah-
men der BMBF-Fördermaßnahme „Zwanzig20 - Partnerschaft für Innova-
tion". 
 

§ 13 Änderungen dieser Geschäftsordnung und Auflösung der 
Innovation Unit fast 

(1) Über Änderungen dieser Geschäftsordnung entscheidet der Koordinator in 
Abstimmung mit dem Leitungsteam. Soweit eine Änderung im Widerspruch 
zum Zweck des Vereins steht, ist der Vorstand berechtigt Änderungen ein-
zufordern.  

(2) Über eine Auflösung der Innovation Unit fast entscheiden der Koordinator 
und der Vizekoordinator oder auf Antrag eines Viertels der fast-Mitglieder 
das fast-Meeting mit der Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stim-
men. 
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(3) Der Vorstand des Vereins ist jeweils entsprechend zu informieren. 
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